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Darf der Dienstherr einen zwingen? Ich vermute das läuft geschickter. Nicht der Dienstherr übt
den Zwang aus, sondern das Gesundheitsamt. Wer den Impfschutz nicht nachweist bekommt
zunächst ein Bussgeld. Wer dann immer noch ohne ausreichenden Impfschutz zum Dienst
erscheint erhält erneut ein Bussgeld (Höhe bis 2500) . Dagegen kann dann auch der Beamte
klagen bis er schwarz wird. Damit ist der Dienstherr dann schon Mal raus aus dem Verfahren.
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